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Flechten und Pilze
Trockenwiesen und 

-weiden (TWW) sind 
auch für Flechten 

und Pilze von grosser 
Bedeutung: Zahlreiche 

Arten kommen in der 
Schweiz ausschliesslich 

in TWW vor.

Trockenwiesen und -weiden

Gefährdete Arten
Das Inventar der Trockenwiesen und -wei-
den beschränkt sich auf die Erhebung von 
Gefässpfl anzen. Auf den trockensten Stel-
len von TWW sind aber auch zahlreiche 
Flechten und Pilze zu fi nden. Bei Arbei-
ten für die Rote Liste der Schweiz wurden 
rund 150 erdbewohnende Flechten und 
ca. 350 baum-, strauch- und gesteinsbe-
wohnende Flechten sowie rund 400 Pilz-
arten in Trockenstandorten nachgewiesen. 
Darunter fi nden sich drei Flechten (Squa-
marina lentigera, Stereocaulon sp. und 
Leptogium hildbrandii) und zwei Pilzarten 
(Amethystfarbige Koralle 2 , Rosa Saft-
ling 3 ), welche national geschützt sind. 
Insgesamt sind 143 Grosspilze und 295 
Erdfl echten, die auf TWW vorkommen, in 
den entsprechenden ersten Roten Listen 
der Schweiz.
Folgende TWW-Lebensräume beherber-
gen besonders viele gefährdete Arten:
• Thermophile Kalkfelsgrusfl uren (Alysso-

Sedion)  Erdfl echten

• Felsensteppen, lückige Trockenrasen 
mit Felsnischen  Erdfl echten und 
Pilze

• Wechselfeuchte Ausprägungen der 
Halbtrocken- und Borstgrasrasen 
 Pilze

• Frühe Verbrachungsstadien mit hohen 
Kräutern der montanen bis subalpinen 
Stufe  Pilze

Ökologische Funktionen
Gemeinsam mit den Moosen bilden Flech-
ten und Pilze die bodennahe Lebewelt 
und beeinfl ussen v.a. folgende Faktoren: 
Konsistenz des Bodens, Samenkeimung, 
Strukturen als Lebensräume für andere 
Arten, Mikroklima, etc.

Abbau organischer Substanz: Pilze sind 
die Hauptzersetzer von Gras- und Kräu-
terstreu und machen dadurch die abge-
bauten Stoffe den anderen Lebewesen 
wieder verfügbar. Eine ganz besondere 

“Feinschmeckerart“ ist Poronia punctata, 

Die sehr gefährdete Bunte Erdfl echtengesellschaft, hier mit Fulgensia fulgens 1 , hat höchste Schutzpriorität. 
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die nur auf Kot von Grasfressern vor-
kommt, welche auf mageren Weiden gra-
sen. Diese Art ist in der Schweiz wahr-
scheinlich ausgestorben! Auch Mykorrhiza-
pilze der Baum arten fruchten oft bis weit 
in die Wiesen und Weiden. Nicht selten 
handelt es sich um wärmeliebende Arten.

Orchideenschutz: Alle Orchideen sind 
zu mindest in der Keimlingsphase, ein-

zelne gar in allen Lebensphasen ganz 
auf die Ernährung über Pilze angewiesen. 
Pilzschutz bedeutet Orchideenschutz.

Erosionsschutz: Erdbewohnende Flech-
ten vermögen offene Erdfl ächen zu sta-
bilisieren und vor Erosion zu schützen. 
Zusammen mit Blaualgen, Leber- und 
Laubmoosen bilden sie die selten gewor-
dene Bunte Erdfl echtengesellschaft. 

Diese stellt den wichtigsten biologischen 
Bodenverfestiger in extrem trockenen, 
fl achgründigen Lebensräumen dar. Sol-
che biologische Krusten bieten gross-
fl ächigen Erosionsschutz, können aber 
durch mechanische Verletzung wie Tritt 
leicht zerstört werden. Ihre Regeneration 
benötigt bis 20 Jahre.

Name — RL-Status Lebensraumeigenschaften  —  Spezifi sche Artenschutzmassnahmen  

1  – 3 Bunte Erdfl echtengesellschaft 
mit u.a. Squamarina lentigera 
– VU 1 , Fulgensia fulgens  – VU, 
Toninia sp – LC 2 , 
Heppia adglutinata – VU 3 .
Sehr gefährdete Gesellschaft, 
höchste Schutzpriorität 

 Sehr fl achgründige, stark austrocknende Standorte, welche nicht direkt beweidet werden und 
nicht verbuschen. Oft sind diese Stellen nur wenige m2 gross und von beweideten oder verbu-
schenden Flächen umgeben. 
 Schutz vor Viehtritt und Beschattung. Für diese äusserst seltenen Arten wird empfohlen, ca. 
1 m2 grosse Beobachtungsfl ächen etwa alle zwei Jahre photografi sch zu dokumentieren. Bei 
einem Rückgang einer der hier erwähnten Arten von mehr als 30 %: Beizug eines Spezialisten. 

4 Strauchfl echten: Cladonia rangi-
formis – VU, Cladonia furcata ssp. 
subrangiformis – EN, Cladonia 
foliacea – EN 4 , Cladonia ciliata 
– EN, Cladonia polycarpoides  
– CR, Cladonia rei – VU, 
Stereocaulon sp.

 Alle kommen als lichtliebende Arten in den trockensten Vegetationstypen vor, oft in Vege-
tationslücken oder auf von Moosen dominierten Standorten. Unter Sträuchern sind sie oft vor 
Viehtritt geschützt.
 Eine extensive Beweidung kann die Verbuschung verhindern. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass die Erdfl echten durch Tritt nicht beeinträchtigt werden. Speziell die fl achgründigen Übergän-
ge zu Felsrippen sind extrem trittempfi ndlich. Schutz vor Viehtritt und Beschattung, Vegetations-
lücken erhalten. Kleine Erdbuckel beim Mähen nicht abschälen. Beizug eines Spezialisten. 

5  – 6 Baumbewohnende Flechten: 
Teloschistes chrysophthalmus 
– RE – vermutlich ausgestorben. 
Leptogium hildenbrandii 5  und 
Phaeophyscia insignis – beide 
EN 6 .

 Teloschistes wächst auf Sträuchern in Weiden. Leptogium und Phaeophyscia leben auf Wal-
nussbäumen, vorwiegend in TWW. Zahlreiche weitere gefährdete Arten kommen vorwiegend in 
Trockenwiesen und -weiden vor. Wertvolle Lebensräume stellen alte Bäume dar, z.B. Kastanien, 
Eichen, Linden, Bergahorne und Nussbäume.
 Lockere Baumbestände, alte Baumindividuen und Baumartenzusammensetzung erhalten: 
Insbesondere Walnussbäume (auch jüngere Bäume mit glatter Borke sind reich an seltenen 
Arten). Bei Kastanienselven sind vor allem die Stämme reich an seltenen Flechten. Das Zurück-
schneiden der Kronen hat deshalb meist nur geringfügige negative Auswirkungen und ist für die 
Erhaltung alter Bäume zu begrüssen.

RE = regional, bzw. in der Schweiz ausgestorben, CR = vom Aussterben bedroht (Schweiz), EN = stark gefährdet (Schweiz), VU = verletzlich (Schweiz), LC = nicht 
gefährdet (Schweiz), Status gemäss Roter Liste (RL) der gefährdeten baum- und erdbewohnenden Flechten der Schweiz (2002).

Flechten – Beispiele bedrohter Arten mit Empfehlungen zur Erhaltung und Förderung
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Name, Vorkommen  —  RL-Status Lebensraumeigenschaften  —  Spezifi sche Artenschutzmassnahmen  

1 Blauer Rötling 
(Entoloma bloxamii)  
kollin-subalpin, Jura, Alpen –  §INT, EN

 Trockenwiesen und -weiden auf Kalk. 
 Nicht mit schweren Landwirtschaftsmaschinen befahren, Pfl ückverbot für Objekt prüfen, 
Schonzeiten einhalten. Regelmässige Bestandeskontrollen.

2      Steppentrüffel 
(Gastrosporium simplex) 
kollin, GE, VS, GR – CR

 Lückige Trockenrasen und Felsensteppen.
 Verhinderung von Verbuschung und zu grosser Trittbelastung. Regelmässige Bestandeskon-
trollen.

3 Zitzen-Stielbovist 
(Tulostoma brumale)  
kollin-montan, Jura, (Mittelland), Zentral-
alpen – VU

 Trockenrasen, trockene und nährstoffarme Raine. 
 Verhinderung von Verbuschung und Trittbelastung durch Besucher sowie durch Maschinen.

4 Steppengras-Stielporling 
(Polyporus rhizophilus)  
kollin, VS – EN

 Trockenheisse Standorte wie Felsensteppen mit Horstpfl anzen (Steppengräser).
 Trittbelastung minimieren, langsame Verbrachung einige Jahre zulassen, jährliche Mahd 
evtl. gar schädlich. Pfl ückverbot.

5 Glänzender Orange-Schneckling 
(Hygrocybe aurantiosplendens)  
kollin-subalpin, Voralpen-Zentralalpen, 
(ganze Schweiz) – EN 

 Frischere Halbtrockenrasen, wenig gedüngte Borstgrasrasen. 
 Einsatz von Landwirtschaftsmaschinen vermeiden. Extensive Beweidung insbesondere mit 
Kleintieren (Schafe, Ziegen) möglich.

6 Rasen-Scheinhelmling 
(Hemimycena mairei)  kollin-montan, Jura, 
Mittelland, Südtessin – EN

 Halbtrockenrasen, trockene Raine in lichten und halbschattigen Lagen. 
 Späte Herbstmahd. Regelmässige Bestandeskontrollen. 

7 Kräuterseitling 
(Pleurotus eryngii var. nebrodensis)  
montan bis subalpin, Zentralalpen – EN

 Frühe Vergandungsstadien von subalpinen Blaugrashalden.
 Äusserst extensiv nutzen. Fördern von Laserkraut (insbesondere Laserpitium latifolium). 
Pfl ückverbot prüfen (essbare Art), Schonzeiten einhalten.

§INT = international geschützt, RE = regional, bzw. in der Schweiz ausgestorben, CR = vom Aussterben bedroht (Schweiz), EN = stark gefährdet (Schweiz), VU = 
verletzlich (Schweiz), LC = nicht gefährdet (Schweiz), Status gemäss Roter Liste (RL) der gefährdeten Pilze der Schweiz (provisorisch).

Grundsätze beim Schutz von Pilzen und Flechten
1. Bis sich eine interessante, artenrei-

che Pilz- oder Flechtenfl ora einstellt, 
braucht es viele Jahre. Deshalb gilt die 
Devise: der Schutz von Bestehendem 
hat höchste Priorität! 

2. Kunstdüngereinträge und Gülle brin-
gen Flechten und sehr viele Wiesen-
pilze, darunter die farbigen Saftlinge, 
sofort und endgültig zum Verschwin-
den. Die typischen, von starkem Rück-
gang erfassten Graslandpilze brauchen 
alle nährstoffarme, insbesondere phos-
phorarme Böden.

3. Die Flächengrösse scheint für Wie-
senpilze weniger relevant zu sein als 
für andere Artengruppen. Oft können 

auf kleinstem Raum sehr viele Arten 
zusammen vorkommen. Diesen loka-
len «Hotspots» gilt es besondere Auf-
merksamkeit zu widmen und Trittschä-
den sowie Beschattung dieser Flächen 
zu verhindern.

Mähen oder weiden?
Flechten: Bei erdbewohnenden Flech-
ten muss im Einzelfall abgeklärt werden, 
inwiefern die Beweidung für die Erhaltung 
von Erdfl echtengesellschaften förderlich 
ist. In verschiedenen Regionen West- und 
Mitteleuropas kann mit extensiver Bewei-
dung die Verbuschung vermieden werden, 
ohne dass die Kleinstandorte der Flech-

ten durch Tritt zerstört werden. Aus vielen 
semiariden Gebieten wird jedoch Bewei-
dung immer im Zusammenhang mit dem 
Auf brechen der Erdkrusten genannt, was 
zu einer Zerstörung der Flechten führt. 
Schutz vor Beweidung kann in diesen 
Ge bieten eine Regeneration der Flech-
tenvegetation ermöglichen. Auf Schwei-
zer Verhältnisse übertragen bedeutet 
das, dass Schutzmassnahmen die Klein-
standorte der Bunten Erdfl echtengesell-
schaft vor Tritt schützen müssen. Flech-
tenstandorte müssen aber ebenfalls vor 
zu starker Beschattung durch umliegende 
Büsche geschützt werden.

Pilze - Beispiele bedrohter Arten mit Empfehlungen zur Erhaltung und Förderung
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Fragen? − Anworten!
Informationen zu Schutzmassnahmen können bei 
folgenden Stellen eingeholt werden:
•  www.swissfungi.ch: Information über Vorkommen von

Arten in der Schweiz sowie Schutz- und 
Gefährdungsstatus 

•  www.swisslichens.ch: Information über Vorkommen 
von Arten in der Schweiz sowie Schutz- und 
Gefährdungsstatus

•  Baumbewohnende Flechten; C. Scheidegger und 
S. Stofer, WSL, Birmensdorf, 044 739 21 11, 
christoph.scheidegger@wsl.ch, silvia.stofer@wsl.ch

•  Erdfl echten: M. Vust, Lausanne, 021 601 15 69, 
mathias.vust@cyticable.ch; Ph. Clerc, Conservatoire 
et jardin botanique de Genève, 022 418 51 28, 
philippe.clerc@cjb.ville-ge.ch 

•  Pilze: B. Senn-Irlet und S. Egli, WSL, Birmensdorf, 
044 739 22 43, beatrice.senn@wsl.ch

•  Lokale Pilzvereine (Adressen über 
www.vsvp.com. oder evtl. www.vakpo.ch)

•  DNL (WSL): Information über nachgewiesene Arten in 
der betreffenden Fläche

•  Fachgesellschaft für Moos- und Flechtenkunde, 
bryolich, http://www.bryolich.ch/

•  Zielartenliste TWW, BAFU,  
www.umwelt-schweiz.ch/TWW
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Pilze: Wiesen und Weiden haben eine 
ähnliche, jedoch nicht dieselbe Pilzfl ora. 
Dungbewohnende und nährstoffl iebende 
Arten sind eher in Weiden zu fi nden, wo 
sich ein kleinräumiges Mosaik mit Boden 
unterschiedlicher Nährstoffkonzentra tio-
nen ergibt. Zu starke Beweidung zerstört 
den Boden und schädigt die Pilzfl ora nach-
haltig. Die Viehdichte sollte auf jeden Fall 
gering sein. Die Beweidung oder die Mahd 
sollte eine für die meisten Wiesenpilze 
gün stige Rasenhöhe schaffen: Im Herbst 
sollte die Vegetation höchstens 10 cm 
hoch sein.
Grundsätzlich gilt, dass sich Mähwie-
sen für die am meisten bedrohten Gras-
landpilze besser eignen als reine Wei-

den. Erfahrungen aus dem Ausland zei-
gen, dass auf Kalkböden typische Gras-
landpilze eine Nutzungsänderung von 
Heuwiesen in Weiden besser ertragen als 
auf sauren Böden. Mähwiesen auf sau-
ren Böden benötigen deshalb einen ganz 
besonderen Schutz und sollten nicht in 
Weiden umgewandelt werden.
Ist die Weiterführung der traditionellen 
Mähnutzung unmöglich, so ist eine exten-
sive Beweidung in der Regel relativ gut 
vereinbar mit dem Vorkommen von Pil-
zen. Dasselbe gilt für die Kombination von 
Mahd im Frühsommer mit einer exten -
siven Beweidung im Herbst. Allerdings 
nehmen dann tendenziell Trivialarten mit 
einem brei ten ökologischen Spektrum zu. 
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Lückige Trockenrasen und extensive Weiden 
mit einzelnen, alten Bäumen sind die reichsten 
TWW-Lebensräume für gefährdete Pilze und 
Flechten. 

Durch Viehtritt gestörte Erdfl echtengesellschaft. 
Trittschäden haben die fl achgründige Erdkruste 
neben der Felsfl äche zerstört.


